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DER BURGERMEISTER t
flI---

STADT WASSENBERG

An die
Mitglieder des Rates

der Stadt Wassenberg

E IN LA D U N G

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur 24. Sitzung des Rates der Stadt Wassenberg am

Donnerstag, O1.O2.2024, 18:30 Uhr,
im Sitzungssaal des Rathauses, Roermonder Stra ße 25-27,41849 Wassenberg,

lade ich hiermit ein.

Wassenberg, den 24.Ot.2O24

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorsitzende

arcel Ma rer
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Toqesordnunq

l. öffentlicher Teil

1 . Genehmigung der Sitzungsn iederschrift vom 16.OL.2O24

2. MitteilungendesBürgermeisters

3

4

Haushaltswirtschaft 2024: Auswertung der Haushaltsreden der Fraktionen
Vorla ge : MV I FBs I 0O1- I 2024

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom L5.OL.2O24 betreffend
Einführung von hybriden Sitzungen in den Ausschüssen der Stadt
Wassenberg

Bebauungsplan Nr. 3,,Effelder Waldsee" in der Ortschaft Effeld;
1. vereinfachte Anderung;
hier: a) Ergebnis der durchgeführten Beteiligung der Behörden und sonstiger
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 Bau8esetzbuch (BauGB),

b) Ergebnis der durchgeführten Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs

2 Baugesetzbuch (BauGB),

c) Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB)

Vorlage: BV / FBG I OLt/ 2024

Anpassung des Gesellschaft svertrages der NEW Kommunalholding;
hier: Anpassung der maximalen Höhe des Verlustausgleichs der
Gesellschafter
Vorlage : BV / FBs / 006 /2024

Beteiligung der NEW Kommunalholding GmbH über die NEW AG und die
NEW Smart City an der Stadtentfalter GmbH, der Stadtentfalter Holding

GmbH, der Stadtentfalter Erkrath GmbH und der Stadtentfalter Quartiere
GmbH

Vorlage: BV /FB5lOOi /2024

ll. Nichtöffentlicher Teil

Liegenschaftsangelegenheit - Vorstellung einer Sanierungs- und
Reku ltivierungsma ßna hme
Vorlage : BV / FB6 / O12 I 2024

Waldfriedhof Wassenberg, Erweiterung Wiesengrabfeldfläche,
2. Bauabschnitt;
Auft ragsvergabe: Garten- und Landschaftsbauarbeiten
Vorlage: BV |FBT /OO8/2O24

Auftragsvergabe - Ausbau der Straße ,,Kurze Straße";
hier: Bauleistungen
Vorlage : BV /FB6 I OOg /2024

6

7

8

9

10

5.
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77. Auftragsvergabe - 2. Bauabschnitt der GGS Am Burgberg;
hier: TGA-PlanungsleistunSen
- Vorlage wird nachgereicht -

72. Anzeige von Nebentätigkeiten

13. MitteilungendesBürgermeisters
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Zuständigkeitsordnung 

für den Rat der Stadt Wassenberg und seine Ausschüsse 

vom 16.01.2024 

 

Aufgrund des § 10 Abs. 4 der Hauptsatzung der Stadt Wassenberg hat der Rat der Stadt  

Wassenberg in seiner Sitzung am 16. Januar 2024 folgende Zuständigkeitsordnung  

beschlossen: 

 

§ 1  

Zuständigkeit des Rates 

(1) Der Rat ist zuständig für alle Angelegenheiten der Stadt, soweit die Gemeindeordnung 

nichts anderes bestimmt. 

(2) Der Rat entscheidet in den ihm durch Gesetz ausdrücklich vorbehaltenen 

Angelegenheiten sowie in den Fällen, in denen die Entscheidungsbefugnis nicht auf die 

Fachausschüsse oder den Bürgermeister übertragen worden ist. 

(3) Alle übrigen Angelegenheiten werden zur Erledigung den Ausschüssen oder dem 

Bürgermeister übertragen. Der Rat kann für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder 

für einen Einzelfall die Übertragung der Entscheidungsbefugnis zurücknehmen. 

(4) Im Einzelfall kann der Rat an Stelle des an sich zuständigen Ausschusses entscheiden, 

wenn die Angelegenheit keinen Aufschub duldet und der Ausschuss vor der nächsten  

Sitzung des Stadtrates nicht mehr tagt. 

 

§ 2  

Allgemeine Bestimmungen zur Zuständigkeit der Ausschüsse 

(1) Die Ausschüsse beraten über alle Angelegenheiten ihres Geschäftsbereiches, der sich aus 

ihrer Bezeichnung, der Aufgabenzuteilung nach dem Gesetz oder durch Beschlüsse des 

Rates, insbesondere dieser Zuständigkeitsordnung, ergibt. 

(2) Sie entscheiden in allen Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches, soweit ihnen die  

Entscheidungsbefugnis durch Gesetz, durch diese Zuständigkeitsordnung oder durch  

Beschluss des Stadtrates übertragen ist. 

(3) Die Ausschüsse werden ermächtigt, in allen Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches –

auch innerhalb der ihnen vom Rat übertragenen Zuständigkeit – die Entscheidungs-

befugnis für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für den Einzelfall auf den 

Bürgermeister zu übertragen soweit gesetzliche Bestimmungen oder ausdrückliche 

Vorbehalte des Rates einer solchen Regelung nicht im Wege stehen. Sie können die 

Übertragung der Entscheidungsbefugnis auf den Bürgermeister zurücknehmen.   
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§ 3  

Ausschüsse 

(1) Über die Anzahl und Zusammensetzung der Ausschüsse sowie deren Bildung und 

Auflösung fasst der Rat einen gesonderten Beschluss. In der Regel werden folgende 

Ausschüsse gebildet: 

a) Haupt- und Finanzausschuss (§ 4) 

b) Rechnungsprüfungsausschuss (§ 5) 

c) Wahlprüfungsausschuss (§ 6) 

d) Ausschuss für Planen, Bauen und Umweltangelegenheiten (§ 7) 

e) Ausschuss für Bildung, Soziales und Generationenfragen (§ 8) 

f) Wahlausschuss (§ 9) 

(2) Soweit die Ausschüsse gebildet werden, ergeben sich die im Folgenden genannten 

Aufgaben und Zuständigkeiten. 

 

§ 4  

Haupt- und Finanzausschuss 

(1) Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die gesetzlichen Aufgaben eines 

Finanzausschusses wahr (§ 57 GO NRW) und hat die Arbeit aller Ausschüsse aufeinander 

abzustimmen. 

(2) Der Haupt- und Finanzausschuss berät über alle Angelegenheiten, die nicht den 

Fachausschüssen oder dem Bürgermeister zugewiesen sind.  

Hierzu gehören insbesondere: 

a) allgemeine Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse; 

b) Fragen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; 

c) Aufstellung der Vorschlagsliste der Schöffinnen und Schöffen sowie der 

Jugendschöffinnen und Jugendschöffen; 

d) Wahl der Schiedspersonen und ihrer Vertretungen; 

e) der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung; 

f) die Vorberatung des Stellenplans; 

g) die Vorbereitung der Entscheidungen in personellen Angelegenheiten, für die der Rat 

gemäß § 18 der Hauptsatzung zuständig ist; 

h) die Zustimmung gemäß § 83 GO NRW zu erheblichen über- und außerplanmäßigen 

Aufwendungen und Auszahlungen; 

i) Erstaufnahme von Darlehen, die Übernahme von Bürgschaften und diesen 

wirtschaftlich gleichkommenden Verpflichtungen; 
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j) Gebühren- und Beitragssatzungen sowie sonstige Satzungen und ortsrechtliche 

Bestimmungen, soweit andere Ausschüsse nicht zuständig sind; des Weiteren 

Geschäfts- und Zuständigkeitsordnungen sowie Dienstanweisung über die Vergabe 

von Aufträgen und über die Abgabe von Verpflichtungserklärungen der Stadt. 

(3) Der Haupt- und Finanzausschuss entscheidet 

a) in allen Angelegenheiten, soweit nicht 

 der Rat von Gesetzes wegen (z. B. § 41 GO NRW) oder aufgrund eines 

ausdrücklichen Vorbehaltes selbst entscheidet; 

 die Entscheidungsbefugnis nach der Gemeindeordnung oder Zuständigkeits-

ordnung i. V. m. der Hauptsatzung beim Bürgermeister liegt; 

b) über die Planung der Verwaltungsaufgaben von besonderer Bedeutung  

(§ 61 GO NRW); 

c) in den Fällen des § 68 Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG NRW), 

insbesondere über die Empfehlung der Einigungsstelle; 

d) in den Fällen des § 69 Abs. 6 LPVG NRW, wenn zwischen dem Bürgermeister und dem 

Personalrat keine Einigung zustande kommt; 

e) in Kompetenzstreitigkeiten der Ausschüsse; 

f) über Angelegenheiten des Feuerschutzes und des zivilen Bevölkerungsschutzes; 

g) über dringliche Angelegenheiten, die der Beschlussfassung des Rates unterliegen, 

falls eine Einberufung des Rates nicht rechtzeitig möglich ist (§ 60 GO NRW); 

h) über die Stundung von Forderungen in Höhe von mehr als 100.000,00 Euro; 

i) über den Erlass von Forderungen bei Beträgen von mehr als 1.500,00 Euro; 

j) über Klage vor den ordentlichen Gerichten, den Arbeits- und Verwaltungsgerichten 

zu erheben, sofern der Streitwert den Betrag von 5.000,00 Euro übersteigt; 

k) über gerichtliche Vergleiche über Forderungen mit Beträgen über 5.000,00 Euro und 

außergerichtliche Vergleiche über Forderungen mit Beträgen über 5.000,00 Euro 

abzuschließen; 

l) über die Vergabe von Aufträgen, soweit Haushaltsmittel bereitgestellt sind und der 

Auftrag nicht von einem Ausschuss oder dem Bürgermeister vergeben werden kann, 

ab einem Auftragswert von 50.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer; 

m) über die Vergabe von Aufträgen in dringenden Fällen, die keinen Aufschub dulden, 

über die Haushaltsansätze hinaus, wenn nach den Erklärungen des Stadtkämmerers 

die Finanzierung gesichert ist. § 83 GO NRW bleibt unberührt;  
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n) über den Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von Grundstücken;  

o) die Angelegenheiten der Wirtschafts- und Verkehrsförderung, soweit es sich nicht um 

Angelegenheiten der laufenden Verwaltung handelt; 

p) die Verpachtung des städtischen Eigenjagdbezirks. 

(4) Der Haupt- und Finanzausschuss entscheidet über Anregungen und Beschwerden im 

Sinne des § 24 GO NRW entsprechend der in § 6 der Hauptsatzung getroffenen Regelung. 

 

§ 5  

Rechnungsprüfungsausschuss 

(1) Dem Rechnungsprüfungsausschuss obliegt die Prüfung der Jahresrechnung und die 

Vorlage einer Beschlussempfehlung an den Rat zur Entlastung des Bürgermeisters  

(§ 96 Abs. 1 GO NRW). 

(2) Prüfungsberichte der Gemeindeprüfungsanstalt NRW sind dem Ausschuss vorzulegen. 

 

§ 6  

Wahlprüfungsausschuss 

(1) Der Wahlprüfungsausschuss hat die Aufgabe, die Beschlüsse des Rates über etwaige 

Einsprüche sowie über die Gültigkeit der Wahlen nach Maßgabe des 

Kommunalwahlgesetzes und der Kommunalwahlordnung vorzubereiten. 

(2) Die endgültige Beschlussfassung erfolgt durch den neugewählten Rat. 

 

§ 7  

Ausschuss für Planen, Bauen und Umweltangelegenheiten 

(1) Der Ausschuss für Planen, Bauen und Umweltangelegenheiten berät  

a) über Planungsangelegenheiten der Bauleitplanung, der Landes- und 

Regionalplanung, der kommunalen Klimaschutzplanung und der Verkehrsplanung; 

b) im Rahmen der Haushaltssatzung über Hoch- und Tiefbauangelegenheiten, 

insbesondere Planung und Bau kommunaler Gebäude; 

c) die Unterschutzstellung von Denkmalbereichen (§ 5 Denkmalschutzgesetz NRW) 

sowie die Übernahme und Enteignung von Denkmälern (§§ 30 ff. 

Denkmalschutzgesetz NRW); 

d) über die Vergabe von Straßenbezeichnungen.  
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(2) Der Ausschuss für Planen, Bauen und Umweltangelegenheiten entscheidet über 

a) alle Verfahrensschritte in der Bauleitplanung bis auf den das Verfahren 

abschließenden Beschluss; 

b) die Grundsätze der Verkehrsplanung und -lenkung; 

c) grundsätzliche Angelegenheiten des Umwelt- und Klimaschutzes; 

d) den Abschluss von Erschließungsverträgen und städtebaulichen Verträgen;  

e) Stellungnahmen zur Landes- und Regionalplanung, zu Planungen der 

Nachbargemeinden sowie zu Planungen und Vorhaben, die von wesentlicher 

Bedeutung für das Stadtbild und der städtischen Entwicklung sind; 

f) Befreiungsanträge in einzelnen Fällen für bauliche Vorhaben, sofern diese von 

städtebaulicher Bedeutung sind; 

g) die Planung und den Bau von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Durchlässen; 

h) die Planung und den Bau von Entwässerungsanlagen; 

i) die Planung und den Ausbau von Wasserläufen, soweit diese nicht dem 

Wasserverband Eifel-Rur übertragen sind; 

j) die Planung und den Bau von Park- und Grünanlagen und kommunalen Friedhöfen; 

k) den Ausbau und die Erweiterung der Straßenbeleuchtung; 

l) die Unterschutzstellung von Boden und Baudenkmälern (Aufnahme in die 

Denkmalliste der Stadt); 

m) Angelegenheiten im Rahmen der Aufgaben als untere Denkmalbehörde nach dem 

Denkmalschutzgesetz NRW, soweit es sich nicht um Angelegenheiten der laufenden 

Verwaltung handelt; 

n) die Ausgestaltung von Maßnahmen an städtischen Denkmälern nach Maßgabe der 

Haushaltssatzung; 

o) die Vergabe von Arbeiten, Lieferungen und Leistungen im Zuständigkeitsbereich des 

Ausschusses ab einem Auftragswert von 50.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer, soweit 

die Mittel im Haushaltsplan bereitgestellt sind und es sich nicht um Geschäfte der 

laufenden Verwaltung handelt.  

 

§ 8  

Ausschuss für Bildung, Soziales und Generationenfragen 

(1) Der Ausschuss für Bildung, Soziales und Generationenfragen berät über alle  

Angelegenheiten von besonderer Bedeutung in den Bereichen Bildung, Soziales und 

Generationenfragen. Hierzu gehören auch die Errichtung, Erweiterung und Sanierung von 

Vereinssport- und Freizeiteinrichtungen der Stadt und die Förderung kultureller 

Einrichtungen und Veranstaltungen. 
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(2) Dem Ausschuss für Bildung, Soziales und Generationenfragen obliegt die Entscheidung 

folgender Angelegenheiten: 

a) Förderung der Arbeit der Jugendgruppen und Jugendvereinigungen; 

b) Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen; 

c) Fragen der Seniorenbetreuung; 

d) Gewährung von Wiedereingliederungshilfen (Asylbewerbende und geduldete 

ausländische Menschen);   

e) Konzeptionelle Vorgaben über städtische Jugend- und Freizeiteinrichtungen; 

f) Allgemeine Grundsätze, nach denen kommunale Sporteinrichtungen und kommunale 

Sportanlagen den Vereinen zur Verfügung gestellt werden. 

(3) Hinsichtlich der Bestellung einer Schulleitung gemäß § 61 des Schulgesetzes NRW 

(SchulG) trifft die obere Schulaufsichtsbehörde die Auswahlentscheidung. Hierbei nennt 

sie dem Schulträger die Bewerbenden, die das Anforderungsprofil der Ausschreibung 

erfüllen (§ 61 Abs. 1 und 2 SchulG NRW). Die Bewerbenden können zu einem 

Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Der Ausschuss für Bildung, Soziales und 

Generationsfragen hat das Vorschlagsrecht gemäß § 61 Abs. 1 und 2 SchulG NRW an den 

Rat aus den benannten Bewerbungen. Der Vorschlag soll begründet werden. Nimmt die 

Schulaufsichtsbehörde Stellen für Schulleitungen gemäß § 61 Abs. 4 SchulG NRW aus 

dringenden dienstlichen Gründen in Anspruch, wird das Recht zur Abgabe einer 

Stellungnahme, die innerhalb von vier Wochen erfolgen muss, auf den Bürgermeister 

übertragen. Der Bürgermeister informiert den Fachausschuss über den Rat. 

(4) Eine Vertretung der städtischen Jugendfreizeiteinrichtung, je eine Vertretung der 

katholischen und der evangelischen Kirche und eine benannte Vertretung der 

Schülervertretung der Betty-Reis-Gesamtschule Wassenberg als ständige Mitglieder mit 

beratender Stimme nehmen an den Sitzungen teil (vgl. § 85 Abs. 2 S. 2 SchulG NRW). 

Wegen der Bildung eines gemeinsamen Ausschusses bleibt die Mitwirkung der benannten 

Vertretungen auf Gegenstände im Bildungsbereich beschränkt. Außerdem können 

Vertretungen der weiteren Schulen zur ständigen Beratung berufen werden. 

 

§ 9  

Wahlausschuss 

(1) Der Wahlausschuss ist Wahlorgan und zuständig für die im Kommunalwahlgesetz NRW 

vorgegebenen Aufgaben (vgl. § 2 des Gesetzes), insbesondere dafür,  

a) das Wahlgebiet in Wahlbezirke einzuteilen (§ 4 Abs. 1 des Gesetzes);  

b) über Verfügungen des Wahlleiters bei der Prüfung von Wahlvorschlägen zu 

entscheiden, wenn die Vertrauensperson den Wahlausschuss anruft (§ 18 Abs. 1 des 

Gesetzes); 
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c) über die Zulassung der Wahlvorschläge zu entscheiden (§ 18 Abs. 3 des Gesetzes);  

d) das Wahlergebnis festzustellen (§ 34 Abs. 1 des Gesetzes); 

e) einen früheren Beginn der Wahlzeit festzusetzen, wenn besondere Gründe es 

erfordern (§ 14 Abs. 3 des Gesetzes). 

(2) Der Ausschuss besteht aus dem Wahlleiter als Vorsitzenden und vier, sechs, acht oder 

zehn Beisitzern, die die Vertretung des Wahlgebietes wählt (§ 2 Abs. 3 

Kommunalwahlgesetz NRW). 

 

§ 10  

Zuständigkeiten und Aufgaben des Bürgermeisters 

(1) Der Bürgermeister wird ermächtigt, die Entscheidungen über Vergaben zu treffen, die die 

in dieser Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse genannten Auftragswerte 

unterschreiten, soweit die Mittel im Haushaltsplan bereitstehen.  

(2) Darüber hinaus entscheidet der Bürgermeister unabhängig vom Kostenumfang über 

Auftragsvergaben, die tagespreisabhängig sind (z. B. Heizöl, Streugut, Splitt etc.) und/oder 

in Fällen bloßer Reparaturarbeiten einschließlich Ersatzteilbeschaffung, die zur 

Gewährleistung des Betriebs städtischer Einrichtungen keinen Aufschub dulden. Auch für 

diese Auftragsvergaben gilt die Maßgabe, dass die für die Durchführung erforderlichen 

Mittel im Haushalt bereitstehen. 

(3) In den Fällen, die keinen Aufschub dulden, entscheidet er über die Ausführung der 

Maßnahme und über die Auftragsvergaben, wenn 

a) nur auf diese Weise eine unmittelbar drohende Gefahr abgewendet werden kann, 

wobei das durch die Notlage gebotene Maß nicht überschritten werden darf; 

b) bei einer in Ausführung befindlichen Maßnahme nicht voraussehbare Zusatzarbeiten 

erforderlich werden, von deren sofortigen Erledigung der Fortgang der übrigen 

Arbeiten abhängt, mit der Maßgabe, dass die Kosten aller Zusatzaufträge 10 % der 

Auftragssumme, jedoch maximal 50.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer nicht 

überschreiten. Der Vorsitzende des Ausschusses für Planen, Bauen und 

Umweltangelegenheiten oder seine Vertretung ist davon umgehend in Kenntnis zu 

setzen. 

(4) Im Übrigen richten sich die Aufgaben, Zuständigkeiten und Befugnisse des Bürgermeisters 

nach der Hauptsatzung, der GO NRW und nach den sonstigen kommunalrechtlichen 

Vorschriften. 
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§ 11  

Inkrafttreten 

Diese Zuständigkeitsordnung tritt am Tage der Beschlussfassung durch den Rat in Kraft. 

Vorausgehende Beschlussfassungen zu Zuständigkeitsordnungen werden zum gleichen 

Zeitpunkt aufgehoben. 
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Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Zuständigkeitsordnung für den Rat der Stadt Wassenberg und seine 
Ausschüsse vom 16.01.2024 wird gemäß Beschluss des Rates der Stadt Wassenberg vom 
16.01.2024 hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

Der Wortlaut der vorstehenden Zuständigkeitsordnung stimmt insoweit mit dem 
vorgenannten Ratsbeschluss überein. Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Absatz 1 und 2 
in Verbindung mit § 1 Abs. 2 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung— BekanntmVO) in der zurzeit gültigen 

Fassung verfahren. 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) nach Ablauf von sechs 

Monaten nach der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 

es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Satzungsbeschluss ist nach den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen 

beanstandet worden oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wassenberg vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 

den Mangel ergibt. 

Wassenberg, den 24. Januar 2024 

ce Ma 
Bürgermeister 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

Betreff: Abräumung und Einebnung von Teilbereichen des Grab-
feldes A V auf dem städtischen Friedhof in Wassenberg 

Auf dem vorbezeichneten Friedhof wird das nachfolgend aufgeführte Reihengrab nicht 
mehr gepflegt und befindet sich somit in einem ordnungswidrigen Zustand: 

Grabfeld A V, Nr. 006 Schmidt, Karl 

Die Stadt Wassenberg beabsichtigt, die o.a. Grabstelle abzuräumen und einzuebnen. Das 
Einebnen der Grabstätte wird rechtzeitig vorher durch ein Hinweisschild auf den betroffe-
nen Grabfeldern bekannt gemacht. Die Verfügungsberechtigten der genannten Grabstätte 
werden hiermit gebeten, die Grabmale, Bepflanzungen u.ä. bis zum 

25. April 2024 

zu entfernen. 

Bei Nichteinhalten der Frist ist die Stadt leider gehalten, die auf der Grabstätte verbliebe-
nen Grabmale und das sonstige Zubehör incl. Pflanzen entschädigungslos zu entfernen. 
Einwendungen und Rückfragen von betroffenen Verfügungsberechtigten gegen die vorge-
sehene Abräumung können beim Bürgermeister -Friedhofsverwaltung-, 
Roermonder Str. 25 - 27, Zimmer N12, 41849 Wassenberg, erhoben werden. 

Wassenberg, den 22. Januar 2024 

Stadt Wassenberg 
Der Bürgermeister-

Maurer 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

Betreff: Abräumung und Einebnung von Teilbereichen des Grabfeldes 
A X auf dem städtischen Friedhof in Wassenberg 

Auf dem vorbezeichneten Friedhof wird das nachfolgend aufgeführte Reihengrab nicht 
mehr gepflegt und befindet sich somit in einem ordnungswidrigen Zustand: 

Grabfeld A X, Nr. 033 Matuschzak, Johann 

Die Stadt Wassenberg beabsichtigt, die o.a. Grabstelle abzuräumen und einzuebnen. Das 
Einebnen der Grabstätte wird rechtzeitig vorher durch ein Hinweisschild auf den betroffe-
nen Grabfeldern bekannt gemacht. Die Verfügungsberechtigten der genannten Grabstätte 
werden hiermit gebeten, die Grabmale, Bepflanzungen u.ä. bis zum 

25. April 2024 

zu entfernen. 

Bei Nichteinhalten der Frist ist die Stadt leider gehalten, die auf der Grabstätte verbliebe-
nen Grabmale und das sonstige Zubehör incl. Pflanzen entschädigungslos zu entfernen. 
Einwendungen und Rückfragen von betroffenen Verfügungsberechtigten gegen die vorge-
sehene Abräumung können beim Bürgermeister -Friedhofsverwaltung-, 
Roermonder Str. 25 - 27, Zimmer N12, 41849 Wassenberg, erhoben werden. 

Wassenberg, den 22. Januar 2024 

Stadt Wassenberg 
er Bürgermeister 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

Betreff: Abräumung und Einebnung von Teilbereichen des Grabfeldes B 
auf dem städtischen Friedhof im Stadtteil Birgelen 

Auf dem vorbezeichneten Friedhof wird das nachfolgend aufgeführte Reihengrab nicht 
mehr gepflegt und befindet sich somit in einem ordnungswidrigen Zustand: 

Grabfeld B, Nr. 086 Elsner, Christel Katharina 

Die Stadt Wassenberg beabsichtigt, die o.a. Grabstelle abzuräumen und einzuebnen. Das 
Einebnen der Grabstätte wird rechtzeitig vorher durch ein Hinweisschild auf den betroffe-
nen Grabfeldern bekannt gemacht. Die Verfügungsberechtigten der genannten Grabstätte 
werden hiermit gebeten, die Grabmale, Bepflanzungen u.ä. bis zum 

25. April 2024 

zu entfernen. 

Bei Nichteinhalten der Frist ist die Stadt leider gehalten, die auf der Grabstätte verbliebenen 
Grabmale und das sonstige Zubehör incl. Pflanzen entschädigungslos zu entfernen. 
Einwendungen und Rückfragen von betroffenen Verfügungsberechtigten gegen die vorge-
sehene Abräumung können beim Bürgermeister -Friedhofsverwaltung-, 
Roermonder Str. 25 - 27, Zimmer N12, 41849 Wassenberg, erhoben werden. 

Wassenberg, den 22. Januar 2024 

Stadt Wassenberg 
Jer Bürgermeister 

(LG 
aurer 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

Betreff: Abräumung und Einebnung von Teilbereichen des Grabfeldes 
B auf dem städtischen Friedhof im Stadtteil Birgelen 

Auf dem vorbezeichneten Friedhof ist die Ruhefrist des Urnenreihengrabes abgelaufen: 

Grabfeld B, Nr. 004 Petersen, Emilie 

Die Stadt Wassenberg beabsichtigt, die o.a. Grabstelle abzuräumen und einzuebnen. Das 
Einebnen der Grabstätte wird rechtzeitig vorher durch ein Hinweisschild auf den betroffe-
nen Grabfeldern bekannt gemacht. Die Verfügungsberechtigten der genannten Grabstätte 
werden hiermit gebeten, die Grabmale, Bepflanzungen u.ä. bis zum 

25. April 2024 

zu entfernen. 

Bei Nichteinhalten der Frist ist die Stadt leider gehalten, die auf der Grabstätte verbliebenen 
Grabmale und das sonstige Zubehör incl. Pflanzen entschädigungslos zu entfernen. 
Einwendungen und Rückfragen von betroffenen Verfügungsberechtigten gegen die vorge-
sehene Abräumung können beim Bürgermeister -Friedhofsverwaltung-, 
Roermonder Str. 25 - 27, Zimmer 004, 41849 Wassenberg, erhoben werden. 

Wassenberg, den 22. Januar 2024 

Stadt Wassenberg 
Der Bürgermeister 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

Betreff: Abräumung und Einebnung von Teilbereichen des Grabfeldes 
D V auf dem städtischen Friedhof im Stadtteil Wassenberg Myhl 

Auf dem vorbezeichneten Friedhof ist die satzungsgemäße Ruhefrist von 30 Jahren für die 
nachfolgend aufgeführten Reihengräber bis Ende April 2024 abgelaufen: 

Grabfeld D V, Nr. 009 
Grabfeld D V, Nr. 012 
Grabfeld D V, Nr. 015 
Grabfeld D V, Nr. 017 
Grabfeld D V, Nr. 019 
Grabfeld D V, Nr. 022 
Grabfeld D V, Nr. 024 

Rohde, Ellen 
Weber, Horst 
Moll, Elisabeth 
Barten, Andreas 
Schleusark, Helga 
Schlösser, Hedwig 
Jäckel, Günter 

Die Stadt Wassenberg beabsichtigt, die o.a. Grabstellen nach Ablauf der Ruhefrist abzuräu-
men und einzuebnen, soweit dies nicht schon durch die Verfügungsberechtigten oder ande-
re befugte Personen geschehen ist. 

Das Einebnen der Gräber wird rechtzeitig vorher durch ein Hinweisschild auf dem betroffe-
nen Grabfeld bekannt gemacht. Die Verfügungsberechtigten der genannten Gräber werden 
hiermit gebeten, die Grabmale, Bepflanzungen u.ä. bis zum 

25. April 2024 

zu entfernen. 
Bei Nichteinhalten der Frist ist die Stadt leider gehalten, die auf den Gräbern verbliebenen 
Grabmale und das sonstige Zubehör incl. Pflanzen entschädigungslos zu entfernen. 
Einwendungen und Rückfragen von betroffenen Verfügungsberechtigten gegen die 
vorgesehene Abräumung können beim Bürgermeister — Friedhofsverwaltung -, Roermonder 
Str. 25 - 27, Zimmer N12, 41849 Wassenberg, erhoben werden. 

Wassenberg, den 22. Januar 2024 

' adt Wassenberg 
gier BürgerMeister 

urer 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

Betreff: Abräumung und Einebnung von Teilbereichen des Grabfeldes 
D V auf dem städtischen Friedhof im Stadtteil Wassenberg Ophoven 

Auf dem vorbezeichneten Friedhof ist die satzungsgemäße Ruhefrist von 30 Jahren für die 
nachfolgend aufgeführten Reihengräber bis Ende April 2024 abgelaufen: 

Grabfeld D , Nr. 003 
Grabfeld D , Nr. 004 
Grabfeld D , Nr. 005 

Dohmen, Lambert 
Vogt, Inge 
Thomas, Peter 

Die Stadt Wassenberg beabsichtigt, die o.a. Grabstellen nach Ablauf der Ruhefrist abzuräu-
men und einzuebnen, soweit dies nicht schon durch die Verfügungsberechtigten oder ande-
re befugte Personen geschehen ist. 

Das Einebnen der Gräber wird rechtzeitig vorher durch ein Hinweisschild auf dem betroffe-
nen Grabfeld bekannt gemacht. Die Verfügungsberechtigten der genannten Gräber werden 
hiermit gebeten, die Grabmale, Bepflanzungen u.ä. bis zum 

25. April 2024 

zu entfernen. 
Bei Nichteinhalten der Frist ist die Stadt leider gehalten, die auf den Gräbern verbliebenen 
Grabmale und das sonstige Zubehör incl. Pflanzen entschädigungslos zu entfernen. 
Einwendungen und Rückfragen von betroffenen Verfügungsberechtigten gegen die 
vorgesehene Abräumung können beim Bürgermeister — Friedhofsverwaltung -, Roermonder 
Str. 25 - 27, Zimmer N12, 41849 Wassenberg, erhoben werden. 

Wassenberg, den 22. Januar 2024 

Stadt Wassenberg 
Der Bürgermeister 

rer LL
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

Betreff: Abräumung und Einebnung von Teilbereichen des Grabfeldes 
E auf dem städtischen Friedhof im Stadtteil Wassenberg Orsbeck 

Auf dem vorbezeichneten Friedhof ist die satzungsgemäße Ruhefrist von 30 Jahren für die 
nachfolgend aufgeführten Reihengräber bis Ende April 2024 abgelaufen: 

Grabfeld E, Nr. 006 
Grabfeld E, Nr. 007 
Grabfeld E, Nr. 009 
Grabfeld E, Nr. 010 

Bromann, Dagmar Maria 
Grzella, Rosalia u. Günter 
Fortragel, Anneliese 
Best, Heribert 

Die Stadt Wassenberg beabsichtigt, die o.a. Grabstellen nach Ablauf der Ruhefrist abzuräu-
men und einzuebnen, soweit dies nicht schon durch die Verfügungsberechtigten oder ande-
re befugte Personen geschehen ist. 

Das Einebnen der Gräber wird rechtzeitig vorher durch ein Hinweisschild auf dem betroffe-
nen Grabfeld bekannt gemacht. Die Verfügungsberechtigten der genannten Gräber werden 
hiermit gebeten, die Grabmale, Bepflanzungen u.ä. bis zum 

25. April 2024 

zu entfernen. 
Bei Nichteinhalten der Frist ist die Stadt leider gehalten, die auf den Gräbern verbliebenen 
Grabmale und das sonstige Zubehör incl. Pflanzen entschädigungslos zu entfernen. 
Einwendungen und Rückfragen von betroffenen Verfügungsberechtigten gegen die vorge-
sehene Abräumung können beim Bürgermeister -Friedhofsverwaltung-, Roermonder Str. 25 
- 27, Zimmer N 004, 41849 Wassenberg, erhoben werden. 

Wassenberg, den 22. Januar 2024 

Stadt Wassenberg 
,Der Bürg iimeister 

aurer 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

Betreff: Abräumung und Einebnung von Teilbereichen des Grabfeldes B auf dem 
städtischen Friedhof im Stadtteil Wassenberg Steinkirchen 

Auf dem vorbezeichneten Friedhof ist die satzungsgemäße Ruhefrist von 30 Jahren für die 
nachfolgend aufgeführten Reihengräber bis Ende April 2024 abgelaufen: 

Grabfeld B, Nr. 109 Doll, Gertrud 

Die Stadt Wassenberg beabsichtigt, die o.a. Grabstellen nach Ablauf der Ruhefrist abzuräu-
men und einzuebnen, soweit dies nicht schon durch die Verfügungsberechtigten oder ande-
re befugte Personen geschehen ist. 

Das Einebnen der Gräber wird rechtzeitig vorher durch ein Hinweisschild auf dem betroffe-
nen Grabfeld bekannt gemacht. Die Verfügungsberechtigten der genannten Gräber werden 
hiermit gebeten, die Grabmale, Bepflanzungen u.ä. bis zum 

25. April 2024 

zu entfernen. 
Bei Nichteinhalten der Frist ist die Stadt leider gehalten, die auf den Gräbern verbliebenen 
Grabmale und das sonstige Zubehör incl. Pflanzen entschädigungslos zu entfernen. 
Einwendungen und Rückfragen von betroffenen Verfügungsberechtigten gegen die vorge-
sehene Abräumung können beim Bürgermeister -Friedhofsverwaltung-, Roermonder Str. 25 
- 27, Zimmer N 004, 41849 Wassenberg, erhoben werden. 

Wassenberg, den 22. Januar 2024 

Stadt Wassenberg 
ber Bürgermeister 
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In der Ausgabe 15/2021 des Amtsblattes der Stadt Wassenberg vom 
27.10.2021 wurde darüber informiert, dass im nichtamtlichen Teil des 
Amtsblattes künftig die Pressemitteilungen seit dem jeweils letzten 
Bezugspunkt erscheinen. 
 
Nachrichtlich können im Folgenden die Pressemitteilungen aus dem  
Zeitraum vom 09.01.2024 bis zum 24.01.2024 nachgelesen werden. 
 
Entsprechende Artikel zu den Themen sind auch auf der Homepage der 
Stadtverwaltung sowie in den Medien der örtlichen Presse zu finden. 

 

- 32 -



 
ANSPRECHSTELLE 
 
Stadt Wassenberg   
Der Bürgermeister Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Roermonder Straße 25-27 Telefon: 02432/4900-101  
41849 Wassenberg E-Mail: pressestelle@wassenberg.de 
 

 

 

 

 
19.01.2024 

SCHLIEßUNG RATHAUS ZUR KARNEVALSZEIT 

Karneval 2024 | Altweiberdonnerstag und Rosenmontag 
 

Wassenberg. 

Am Donnerstag, den 8. Februar 2024, wird das Rathaus der Stadt Wassenberg aus 

Anlass des Karnevals (Altweiber) ab 11:00 Uhr für den allgemeinen 

Publikumsbetrieb geschlossen. Am Rosenmontag, den 12. Februar 2024, bleibt die 

Stadtverwaltung ganztägig geschlossen. Es wird darum gebeten, dies bei 

Terminanfragen zu berücksichtigen.  

Der Baubetriebshof der Stadt ist an den vorgenannten Tagen nur eingeschränkt 

verfügbar. Das Parkbad Wassenberg bleibt wie das Rathaus am 

Altweiberdonnerstag ebenfalls ab 11:00 Uhr sowie am Karnevalssonntag und 

Rosenmontag ganztägig geschlossen. Am Veilchendienstag, den 13. Februar 2024, 

ist das Parkbad ab 15:00 Uhr wieder geöffnet.  

 

PRESSEMITTEILUNG 03/2024 
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